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Legende

Land- und forstwirtschaftlicher Weg

Sonstige Sport- und Freizeitanlage

Neophytenflur

Feuchte Anuellenflur

Ruderaler trockener Saum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig

Ruderaler feuchter Saum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig

Feuchter Saum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig

Öffentlicher Platz

Ackerbrache

Acker

Altwasser (abgebunden)

Abgrabungsgewässer (Lockergestein)

stehendes Kleingewässer

Altarm (angebunden)

Weiher (stetig)

Brachgefallenes Nass- und Feuchtgrünland

Brachgefallene Fettwiese

Grünlandbrache

Nass- und Feuchtweide

Nass- und Feuchtwiese

Nass- und Feuchtgrünland

frische bis mäßig trockene Mähweide

Fettwiese

Röhrichtbestand

Weiden-Auenwald

Einzelbaum

Baumgruppe

Weiden-Ufergebüsch

Ufergehölz

Weiden-Auengebüsch

Feldgehölz aus gebietsfremden Baumarten

Feldgehölz

Vorwald, Pionierwald

Großseggenried

Fettwiese Flachlandausbildung

Fettwiese, Neueinsaat

Erlen-Bruchwald

Gebüsch

Baumreihe

Röhrichtbestand hochwüchsiger Arten

Gewässerbegleitender feuchter Saum bzw. Hochstaudenflur, linienförmig

Entwässerungsgraben

Geplante Auskiesungsfläche

Grenze des Vogelschutzgebietes

Erhaltungsmaßnahmen
        

EH-1       Erhalt der großflächigen Grünlandnutzung (Greifvögel, Störche, Limicolen)

EH-2       Verbot der Wasservogeljagd (alle Arten)

EH-3       Verbot der akustischen Kormoranvergrämung (alle Arten)

EH-4       Verbot des Betriebs von Modellflugzeugen, Drohnen etc. (alle Arten)

EH-5       Extensivierung der Pflegemaßnahmen in Angelteichen (Röhrichtbrüter, Reiher, Libellen)

EH-6       Anleinpflicht für Hunde (alle Arten)

Einzelflächenbezogen

EH-7      Beibehaltung extensive Nutzung der LRT 6510 Wiesenflächen 

EH-8      Rückbau erfolgter Verfüllungen von Blänken (für Limicolen, Störche)

EH-9      Pflege der Röhrichte und nassen Hochstaudenfluren in den Entwässerungsgräben alternierend und abschnittsweise

              (Libellen, Silberreiher, Baumfalke)

EH-10     Pflege der brach gefallenen Feuchtwiesen und Seggenriede abschnittsweise alternierend in 3 bis 5 jährigem Rhythmus

              (Neuntöter, Schwarzkehlchen) 

EH-11    partielle Rücknahme der Gehölze an den vorhandenen Stillgewässern zur Sicherung der vorhandenen und  

              Neuentwicklung von Röhrichten und Schwimmblattgesellschaften (Röhrichtbrüter, Libellen, Baumfalke)

EH-12    Sicherung der Bruch- und Auwaldentwicklung durch natürliche Sukzession (Schwarzmilan als potenzieller Brutvogel, 

              Spechte, Fischadler)

EH-13    Sichern eines breiteren Schilfgürtels durch Aufgabe der Grünlandnutzung (Nachtreiher, Rohrdommel, alle 

              Röhrichtbrüter)

EH-14    Pflege der eingewachsenen Kleingewässer und der Steilwand für den Eisvogel, Libellen

EH-15    Aufgabe der Angelnutzung Mündung Altarm (störungsempfindliche Taucher, Enten, Gänse, Seeschwalben, 

              Limicolen)

EH-16    Sperrung des Wegs am Wasserhaus für nicht-landwirtschaftliche Fahrzeuge (störungsempfindliche Arten)

EH-17    Sperrung des Leinpfads für nicht-landwirtschaftliche Fahrzeuge (störungsempfindliche Arten)

EH-18    Vogelsicherung Mittelspannungsleitung (Greifvögel, Störche, Reiher)

EH-19    Offenhaltung und Gehölzentnahme bei Bedarf

Flächenübergreifend

EW-1      Anlage neuer Blänken in den Intensiv-Wiesen und -Weiden (Störche, Limicolen)

EW-2      Partiell Schaffung zusätzlicher Flachwasserzonen für Röhrichte, Schwimm- und Tauchblattgesellschaften in den Teichen 

              (Taucher, Enten, Limicolen, Libellen, Röhrichtbrüter)

EW-3      Anlage von künstlichen, schwimmenden Kiesinseln (Limicolen)

Vorgaben für die Gestaltung und Folgenutzung auf der geplanten Auskiesungsfläche (ca. 15-20 ha gesamt)

EW-4     Folgenutzung ausschließlich Naturschutz (alle Arten inkl. Libellen)

EW-5     gezielte sukzessive Bereitstellung günstig exponierter Steilufer für Uferschwalben und Eisvogel während der

              Abbauphase

EW-6     Herstellung eines Systems ungenutzter und ungestörter Stillgewässer mit ausgedehnten reich strukturierten

              Verlandungszonen und Kleingewässern im Röhrichtbereich (alle Arten inkl. Libellen)

EW-7     Herstellung mindestens 1 größeres Stillgewässer (6-8 ha) (störungsempfindliche Arten)

EW-8     Anlage mindestens 1 Kiesinsel (Limicolen, Seeschwalben)

Einzelflächenbezogen

EW-9     Anlage von flachen Kleingewässern oder extensiv genutzter Feuchtwiesen auf ÖFM-Flächen (Limicolen, Störche, Reiher, 

             Libellen)

EW-10   Umgestaltung der Flutmulden zu flachen Kleingewässern (Limicolen, Störche, Silberreiher) 

EW-11   Schaffung einer Retentionsfläche auf einer ÖFM-Fläche (Limicolen, Libellen, Silberreiher)

EW-12   Partielle Abflachung und Abgrabung des Ufers zur Herstellung von Flachwasserzonen mit Röhricht (Taucher, Enten,  

             Seeschwalben, Nachtreiher, Rohrdommel, Limicolen)

EW-13   Verlegung des Kiesweihergebiets-Zufahrtswegs auf die andere Seite des Erlenbruchwaldes / Rückbau des alten Weges 

             (Taucher, Enten, Seeschwalben, Limicolen)

EW-14   Umgestaltung der Insel (Roden, Abschieben) (Limicolen, Reiher, Enten, Röhrichtbrüter, Libellen)

EW-15   Nutzungsextensivierung Nasswiese (Limicolen)

EW-16   Umwandlung von Ackerflächen in extensives Grünland (Limicolen)

EW-17   Anlage eines flachen Kleingewässers mit einer südlich exponierten Steilwand auf einer ÖFM-Fläche (Uferschwalbe, 

             Eisvogel, Limicolen, Libellen)

EW-18   Umgestaltung der Halbinsel (Roden, Abschieben) (Limicolen, Reiher, Enten, Röhrichtbrüter, Libellen)

Maßnahmenbeschreibung:

Flächenübergreifend
        

Entwicklungsmaßnahmen

EH-n

EH-n

EW-n

EW-n

Geplante Auskiesungsfläche

Grenze des Vogelschutzgebietes

Grenzänderungsvorschläge

flächenübergreifende 
Erhaltungsmaßnahmen

flächenübergreifende 
Entwicklungsmaßnahmen

Einzelflächenbezogene 
Erhaltungsmaßnahmen

Einzelflächenbezogene 
Entwicklungsmaßnahmen

Genehmigungsvermerk: Darstellung auf der Grundlage 
von Geobasisdaten. Mit Erlaubnis des Landesamt für 
Kataster-, Vermessungs- und Kartenwesen. 
Lizenz Nr. GDZ 58/11 vom 29.06.2011
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